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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Stagten.

No. 20. ——

(No. 1898.) Reglement für die Feuersozietät der sämmtlichen Städte des Regierungsbezirks

Königsberg mit Ausschluß der Stadt Königsberg. Vom 29. April 1838.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

haben bei den in Unsern Staaten vorhandenen Feuerversscherungs=Sozietäten,
vorndmlich durch die Erfahrung der neueren Zeiten mannigsache Mängel und
Unvollkommenheiten wahrgenommen. Insbesondere haben sich die in dem Feuer-
sozietcts -Reglement für die sämmtlichen kleinen Städte des Königreichs Preu-
ßen vom 25. Juli 1723 enthaltenen Bestimmungen, durch welche die inneren

Rechts= und Serwaltungeverhituie geordnet werden sollen, meistens so un-
vollständig gezeigt, daß die Revision und Berichtigung derselben zu einem
dringenden Bedürfnisse geworden ist. Wir haben daher allergnddigst befohlen,
daß das Feuersozieräkswesen einer Revision unterworfen werde, und nachdem
dieselbe bewirkt, und die Interessenten darüber vernommen worden sind, so
verordnen Wir wie folgt: 1.

Allgemeine

6. 1. Es soll für sämmtliche Städte des Regierungsbezirks Königsberg, Bedingungen.
mit Einschluß der Stadt Memel, welche bisher zu dem Feuersozietdts-Verbande
des Regierungsbezirks Gumbinnen gehört hat, aber mit Ausschluß der Stadt
Königsberg, welche, wie bisher, eine besondere Sozietät bildet, fortan nur Eine
öffentliche Sozietäkt bestehen, deren Zweck auf gegenseitige Versicherung von Ge-
bäuden gegen Feuersgefahr gerichtet, und in welcher also die Gefahr dergestalt
gemeinschaftlich übernommen ist, dat sich jeder Theilnehmer zugleich in dem
Zechtsverhältniß eines Versicherers und eines Versicherten befindet, als Versi-
cherer jedoch nur mit den ihm nach dem gegenwärtigen Reglement pro rala sei-
ner Versicherungssumme obliegenden Beiträgen, verhastet ist.

. 2. Die in dem Regierungsbezirke auf den Grund des Reglements

vom 25. Juli 1723 bisher bestandene, auf gegenseitige Immobiliar-Versicherung
gegen Feuersgefahr gerichtete Sozietät der Städte soll aufgelöset werden; Privat-
vereine, welche zu dem Zwecke bestehen, oder errichtet werden möchten, daß sich

Nachbarn unter einander mit Hülfsfuhren, Stroh, Holz und dergleichen nicht
Tt(No. 1808.) Jahrgang 1838. um-

(Ausgegeben zu Berlin den 12. Juni 1838.)
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umsonst, sondern gegen Bezahlung eines angemessenen gleichsörmigen Preises
unterstützen, und daß es in jedem einzelnen Fall in des Brandbeschädigten Wahl
steht, von dieser Unterstützung ganz oder nur zum Theil, oder gar nicht Gebrauch
zu machen, sind in diesen Bestimmungen (86. 1. und 2.) nicht mitbegriffen, kön-
nen jedoch die Rechte moralischer Personen nicht in Anspruch nehmen, stehen
unter Aussicht Unserer Regierung, und müssen ihre Statuten zur Revision und
Genehmigung dem Oberpräsidenten einreichen, der auch die Anordnung zu kref-
sen hat, daß ihr Daseyn und ihre Leistungen der Feuersozietct, bei welcher die
Gebude versichert stehen, zu gehöriger Zeit bekannt werden.

6. 3. In welcher Art die rechtlichen Verhältnisse der bisherigen So-
zietät abgewickelt, desgleichen auf welche Weise die Theilnehmer derselben in
die neue Städte-Feuersozietät übernommen werden sollen, nicht minder von wel-

chem Zeitpunkte ab die letztern auf Grund des gegenwüärtigen Gesetzes in Wirk-
samkeit treten soll? darüber ist die ndhere Anleitung in der heute von Uns voll-
zogenen besonderen Ausführungsverordnung enthalten.

é. 4. Die Verhandlungen Behufs Berwaltung der Städte-Feuersozie-
täts-Angelegenheiten in dem Regierungsbezirk Königsberg, die darauf bezügliche
Korrespondenz zwischen den Behörden und Mitgliedern der Sozietät, die amt-
lichen Atteste für die Persicherungen und die Quittungen über empfangene
Brand-Entschädigungs-Zahlung, aus der Sozietätskasse sind vom tarismaßigen
Stempel und von Sporteln in bisheriger Art entbunden.

Bei Prozessen Namens der Sozietät, sind diejenigen Stempel, deren
Bezahlung ihr obliegt, außer Ansatz zu lassen.

Zu Vertragen mit einer stempelpflichtigen Parthei ist der tarifmäßige
Stempel in dem halben Betrage, zu den Neben-Exemplaren aber der Stempel
beglaubigter Abschriften zu verwenden.

5. 5. Wegen der Porkofreiheit werden allgemeine Bestimmungen, welche
der Bereinigung des Ministers des Innern und des General-Postmeisters vor-
behalten bleiben, getroffen werden.

6. 6. Die Soziekät darf zur Versicherung gegen Feuersgefahr nur Ge-
bäude und zwar nur solche Gebäude aufnehmen, die innerhalb derjenigen Hldo=
tischen Gemeinebezirke belegen sind, auf welche sich ihr Werband erstreckt. «

0.7.Jn«dics«erBeschtcjnkunggiltzwardieRegcl,daßGebäudealler
Art ohne Unterschied ihrer Einrichtung und Bestimmung zur Aufnahme geeignet
sind; jedoch sollen:

Pulvermühlen und Pulver-Niederlagen,
Glas= und Schmetlzhütten, v

Brachstuben,
Schmieden, Eisen= und Kupfer-H##mmer ohne Bedachung von Stein
oder Metall, Stückgießereien und Münzgebäude, Schwefel= und Sal-

peter-
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peter-Siedereien, Terpentin- und Firniß-Fabriken, Theerösen, Soda:,
Blausauer- und Salzsauer-Fabriken, Anstalten zur Fabrikation von
Aether, Gas, Phosphor, Knallsilber und Knallgold,

wegen allzugroßer Feuergefährlichkeit gar nicht ausgenommen werden dürsen.

"(. 8. Salzkothen, Spiegelfabriken, Zuckersiedereien, Cichorienfabriken,
Spinnereien in Schaaf= oder Baumwolle, giegeleien, Aschbrennereien, Sei-
sensiedereien, Branntweinbrennerei= und Brauereigebäude, worin Dampfma=
schinen, Windmühlen und Theater, sind zwar aufnahmesähig, jedoch nur gegen
einen Zuschlag zu den nach Maaßgabe ihrer Bauart sonst von ihnen zu entrich-

tenden Klassensätzen, welcher vorläufig auf ein Sechstheil Prozent festgesetzt wird.
Auchsteht es der Direktion frei, das Vertragsverhältniß drei Monate

vor Ablauf jeden Jahres aufzukündigen.

6 9. Die Bestimmungen der . 7. und 8. beziehen sich jedoch nicht
auf die Wohn= und Wirthschaftsgebdude der Besitzer solcher Fabriken oder An-
stalten und ihrer Arbeiter und Werkleute, insofern dieselben mit den vorgedach-
ten Gebduden in keinem unmittelbaren Zusammenhange stehen.

6 10. Jedes Gebäude muß einzeln und also jedes abgesonderte Neben-
oder Hintergebdude besonders versichert werden.

6. 11. Mit Ausnahme der in den 65. 7. und 8. gedachten Gebäude, Deitrishtoich

muß jedes innerhalb der Kommnnalbezirke der zum Sozietätsverbande gehöri= uten “
gen Städte belegene unbedingt aufnahmeféhige Gebáude bei der Städte-Feuer= 7#ne
Sozietät versichert werden, worauf die Magisträte von Amtswegen zu sehen und
zu halten haben.

§. 12. Es ist also innerhalb dieser Begrenzung keinem Besitzer eines
solchen Gebdudes (§. 11.) gestattet, dasselbe unversichert zu lassen, noch weniger
dafür irgend anderswo, als bei der städtischen Feuersozietät mit Ausnahme der
im é. 2. erwähnten Privatvereine, Versicherung zu nehmen.

 . 13. Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein solches Gebdude (§. 11.)
dieser Bestimmung entgegen (§. 12.) unversichert gelassen ist, so muß der
Besitßzer den vierfachen Betrag der Beiträge, welchen er nach Maaßgabe der in
den 56. 20. und 21. bestimmten Höhe der Versicherungssumme hatte entrichten
müssen, als Strase zur Städte-Feuersozietäts-Kasse einzahlen.

64. 14. Dieser Strafbeitrag wird von dem Anfange des Jahres an, von
welchem ab die Versicherung hatte genommen werden sollen, bis zu Eme des
Jahres, in welchem dieselbe nachträglich genommen, oder anderweitig die Ent-
deckung der unterlassenen Versicherung erfolgt ist, jedoch nicht über den Zeitraum
von fünf Jahren binaus berechnet.

é4. 15. Dagegen wird zwar die Feuersgefahr im Falle des §. 13. von
der Soziett von Anfang an d 14.) mit übernommen: es muß aber der Bei-

trag vom Anfange des Jahres an, von welchem ab die Versicherung hätte ge-
Co. 1898.) Tt 2 nom-
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nommen werden sollen, noch außer den Strafbeiträgen (66. 13. und 14.) gelei-
stet werden.

 . 16. Diesenigen zum Städte-Feuersozietäts-Verbande gehörigen So-
ziekätsverwandten, welche der Bestimmung des 5. 12. entgegen, gleichviel, ob al-
lein, oder nur nebenher, irgend anderswo, mit Ausnahme der im F. 2. er-

wähnten Privatvereine, entweder ganz oder zum Theil Versicherung nehmen,
ollen in dem Falle, daß die Emdeckung vor einem Brandunglück erfolge, au-
* dem sofortigen zwangsweisen Austritt aus der fremden Gesellschaft, mit einer

Geldbuße von funf bis funfzig Thalern, in dem Falle aber, daß die Entdeckung
der Kontravention erst nach eingetretenem Brande geschiehet, uberdies noch mit
dem Verluste resp. der Versicherungssumme, oder der Versicherungssummen, so-
bald und soweit sie über den im §. 20. bestimmten Versicherungswerth binaus-

eht, oder resp. hinausgehen, bestraft und die Geldbuße soll zur Kasse der Städte-
Feuersozictät, die den Wersicherungswerth übersteigende Summe aber zur Hälste
ür die Städte-Feuersoziekätskasse und zur andern Hälste für den Provinzial=

Landarmenfonds eingezogen werden.
Die Sozietätsdirektion ist auch verpflichtet, den Fall zur ndhern Bestim-

mung darüber, ob Grund zur Kriminaluntersuchung wegen intendirten Betrugs
vorhanden sey? dem kompetenten Gerichte von Amtswegen anzuzeigen.

6. 17. Von diesen Bestimmungen (#. 11. bis 16.) bleiben jedoch alle,
dem Staate selbst zugehörige Gebäude ausdrücklich ausgeschlossen.

6. 18. Auch steht im Uebrigen zwar jedem frei, seine nicht aufnahme-
pflichtigen Gebäude (&amp;. 11.) nach Gutbefinden irgend anderswo, als bei der
Stdte-Feuersozietädt gegen Feuersgefahr zu versichern: kein solches Gebdude
aber, welches anderswo (mit Ausnahme der im 5. 2. erwähnten Privatvereine)
schon versichert ist, kann bei der Städte-Feuersoziett, weder ganz noch zum
Theil ausgenommen und kein dergleichen Gebdude, welches bei der Städte-
Feuersozietäkt bereits versichert ist, darf auf irgend eine andere Weise nochmals,
es sei ganz oder zum Theil, versichert werden.

Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein solches Gebdude (§. 14.) dieser

Bestimmung entgegen, noch anderswo versichert ist; s? wird dasselbe nicht allein
in den Katastern der Städte-Feuersozietckt sofort geloscht, sondern es ist auch der
Eigenthumer im Fall eines Brandunglucks der ihm sonst aus derselben zukom-
menden Brandvergütung verlustig, ohne daß gleichwohl seine Verbindlichkeit zu
allen Feuerkassen-Beiträgen bis zum Ablauf des Jahres, in welchem die Aus-
schließung erfolgt, eine Abänderung erleidet, und die Sozietätsdirektion ist über-
dies verpflichtet, den Fall zur näheren Bestimmung darüber, ob Grund zur Kri-
minaluntersuchung wegen indentirten Betrugs vorhanden sey? dem kompetenten
Gerichte von Amtswegen anzuzeigen.

Seit — 19. Der Eintritt in die Sozietck mit den davon abhängenden recht-
triits. lichen Wirkungen, findet nur Einmal im Jahre, namlich mit dem Tagesbeginn

des 1. Januar jeden Jahres Statt und, wenn ein Gebaude, welches einge-
gangen, im Kataster geloscht werden muß, so sind davon die Beitrage auch für

das
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das ganze Jahr, in welchem die Löschungs fahigkeit eingetreten, zu entrichten.
In eben diesen Terminen finden auch nur Erhöhungen oder Heruntersetzungen
der Versicherungssumme, so weit solche sonst zulassig sind, (96. 20. 21. 32.) Statt.

Kommen außer diesen Terminen Anträge wegen der Aufnahme neuer
Gebäude, oder Erhöhung der Versicherungssummen alter Gebäude vor, so sollen
dieselben nur unter der ausdrücklichen Bedingung angenommen werden, daß alle
für das laufende Jahr zu zahlenden Beitraäge, sowohl die ordentlichen, als die
außerordentlichen entrichtet werden. Die rechtliche Wirkung des Pertrags be,
ginnt in diesem Fall mit der Anfangsstunde desjenigen Tages, von welchem die
Genehmigung der Sozietäsdirektion, datirt ist.

Ermäßigungen der bestehenden Versicherungssummen können unter allen
Umständen nur mit dem Ablaufe des letzten Tages des laufenden Jahrs bewil-
ligt werden und es sind daher die Beiträge für dasselbe unverkürzt zu zahlen.

K. 20. Die Wersicherungssumme darf den überall in den Schranken ei-
5.

Höhe der Ver-
cherungs-

nes Minimums zu haltenden gemeinen Werth derjenigen Theile des versscher-Semms
ten Gebäudes, welche durch Feuer zerslört oder beschädigt werden können, also
mic Ausschluß der Fundamente, nicht übersteigen.

6. 21. Auf Höhe dieses Werths (5. 20.) soll aber in der Regel jedes
Gebäude bei der Sozietät versichert werden; nur muß die Versicherungssumme
in Beträgen, welche durch die Zahl 10 theilbar sind, abgerundet und in preußi-
schem Silberkouram ausgedrückt sein.

56. 22. Der im . 20. angeordneten Beschränkung ist fortan auch jeder,
der seine nicht aufnahmepflichtigen Gebdude (§. 11.) anderswo als bei der
Städte-Feuersozietäk versichern läßt (§J. 18.), unterworfen, dergestalt, daß jede
höhere Wersicherung unzulässig ist. Jedes Zuwiderhandeln von Seiten eines
Versicherten soll, außer der Zurückführung der Versicherungssumme auf den im
6. 20. bestimmten Werth mit einer zur Städte-Feuersoziletätskasse fließenden
Geldbuße von 5—50 Rthlr., wenn der Kontravemionsfall vor einem Brande

entdeckt wird, sonst aber, wenn die Entdeckung der Ueberschreitung erst nach
dem Brande geschiehet, neben sener Geldbuße mit dem Perluste der Bersiche-
rungssumme, so weit sie über den im 9. 20. bestimmten Versicherungswerth
hinausgehet, welche zur Hälste dem Städte-Feuersozietktssonds und zur andern
Halfte dem Provinzial-Landarmenfonds zufällt, bestraft werden.

6. 23. Eine förmliche Tare des durch Feuer zerstörbaren Theils der zu
versichernden Gebdude wird in der Regel nicht erfordert, sondern es genügt an
einer möglichst genauen und getreuen Beschreibung eines jeden einzelnen Gebdu-
des, welches versichert werden soll.

5. 24. Damit aber diese Beschreibungen zweckmäßig und gleichförmig
werden, müssen sie nach dem hier beigefügten Schema eingerichtet, und diese
Schemata durch den Magistrat jedem Interessenten auf Begehr in so vielen
leer gelassenen und zur Ausfüllung geeigneten Exemplaren, als er bedarf, auf

Kosten der Sozietät gratis zugestellt, oder aber danach auf Antrag des Jiurch
(Jo. 1898.) enten
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senten und nach dessen Angaben die nöthigen Schemata durch den Magistrat
ausgefüllt werden.

6. 25. Die Beschreibung jedes Gebqudes muß in zwei Exemplaren von
dem Besitzer in gesetzlicher Form vollzogen, diese Vollziehung von dem Ma-
gistrat beglaubigt und zugleich von Letzterem das pflichtmäßige Aktest beigefügt
sein, daß die Beschreibung nichts enthalte, was ihm als wahrheitswidrig bekannt
wäre, auch die in derselben begehrte Versicherungssumme den desfalls gegebenen
Bestimmungen (76. 20. und 21.) nach den im 5. 27. aulgestellten Begriffen,
muthmaßlich entspreche.

4. 26. Nur wenn der Magistrat dieses Attest zu ertheilen Bedenken
trägt, und der Eigenthümer des Gebäudes auf dessen Vorhaltung die Versi-
cherungssumme nicht so weit, daß demselben kein Bedenken weiter übrig bleibt,
herabzusetzen, oder zu erhöhen gemeint ist, tritt die Nothwendigkeit einer Taxi-
rung des Gebäudes ein.

6. 27. In solchem Falle muß entweder von einem vereideten Baubeam-
ten oder von zwei zu diesem Behufe besonders zu verpflichtenden sachverständigen
Bauhandwerkern mit kunstmaßiger Genauigkeit und mit Zuziehung der Orts-
obrigkeit, eine förmliche Tare zu dem Zwecke und aus dem Gesichtspunkte
aufgenommen werden, daß dadurch mir Rücksicht auf die örtlichen Materialien=
preise und billiger Berücksichtigung des geringeren Preises derjenigen Fuhren,
Handreichungen und andere, keine technische Kunftfertigkeit erfordernden baulichen
Arbeiten, die der Eigenthümer mit seinem Hauswesen selbst bestreiten kann, der
dermalige Werth, dersenigen in dem Gebaude enthaltenen Baumaterialien und
Bauarbeiten festgestellt werde, welche verbrennlich oder sonst der Zerstörung oder
Beschädigung durch Feuer ausgesetzt sind. Alles was nicht durch Feuer verletzt
werden kann, bleibt also dabei ausgeschlossen. Der dermalige Werth der
Bauarbeiten ergiebt sich bei Gebduden, die nicht mehr in völlig baulichem
Zustande sind, dadurch, daß deren nach vorstehenden Beslimmungen festgestellter
Werth in demselben Werhältnisse reduzirt wird, in welchem der Materia-
lien werth in dem vorgefundenen Zustande zu demjenigen Werthe steht, den
die Baumaterialien in vollig gurem Zustande haben würden.

Bei Gebäuden, die sich noch im mittelmäßig baulichem Zustande be-
finden, ist diese Reduktion nicht nothwendig. Die Kosten dieser Abschátzung werden,
Falls die Angabe des Eigenthümers zu hoch (5. 20.) oder zu niedrig (5. 21.)
befunden wird, von diesem, im entgegengesetzten Falle aber von der Sozietät ge-
tragen.

6. 28. Diese Tarxe muß in einer runden, durch (10) zehn theilbaren
Summe Preußischen Silber-Kurants, abgeschlossen und in zweifacher Ausfer-
tigung vollzogen werden. Ueber die dadurch festgestellte Werthssumme hinaus,
oder unter derselben, ist sodann schlechterdings keine Versicherung statthaft.

6. 29. Sowohl bei der von dem Eigenthümer selbst, nach 5. 20. u. f.
bestimmten Versicherungssumme, als bei der Tarirung ist auch noch darauf

zu
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zu achten, daß, wenn der Eigenthumer des Gebaudes etwa freies Bauholz zu
fordern Befugniß hat, der Werth desselben außer Ansatz bleibe. Dagegen ist
derjenige, welcher das freie Bauholz zu liefern hat, zwar nicht verpflichtet, aber
zu jeder Zeit berechtigt, solches besonders zu versichern; dies darf jedoch gleich-
falls nur bei der stadtischen Feuersozietat geschehen.

 30. Uebrigens können so wenig die auf den Grund bloßer Gebüude-
beschreibungen gewählten Versicherungssummen, als die bloß zum Zwecke der
Feuerversicherung aufgenommenen Taxen jemals zur Grundlage bei öffentlichen
oder Gemeinde-Abgaben und Lasten angewendet, und überhaupt wider den Wil-
len des Besitzers jemals zu anderen fremdartigen Zwecken benutzt werden.

é4. 31. Regelmäwßige periodische Revisionen der Versicherungssumme oder
Taren, um die durch den Verlauf der Zeit erfolgende Veränderung des Wer-
thes der versicherten Gebdude im Auge zu behalten, sind zwar nicht erforderlich.
Die Sozietckt hat aber jederzeit das Recht, solche Revisionen allgemein oder ein-
zeln auf ihre Kosten vorzunehmen, von den Eigenthümern neue Beschreibungen
beibringen, und falls sich der Eigenthümer der von der Sozietät für nöthig er-
achteten Herabsetzung oder Erhöhung der ersicherungssumme weigert, eine
Taxe aufnehmen und dadurch die Versicherungs-Summe feststellen zu lassen. Na-
mentlich sind die mit den Feuerversicherungs-Angelegenheiten beauftragten Magi-
sträte verpflichtet, beim Verfall der Gebdude, zumal solcher, deren Werth nach
der Erfahrung schnell abzunehmen pflegt, ihr besonderes Augenmerk darauf zu
richten, daß die Versicherungssumme niemals das Minimum des wirklich noch
vorhandenen Werths der versicherten Gebdude übersteige. Nicht minder ist der
Persscherte selbst in solchen Fällen zur Anzeige verpflichtet, und es bleibt, wenn
solche nicht erfolgt ist, der Sozietäkt auch nach etwa eingetretenem Brandun-
glücke der ihrerseits zu führende Nachweis, daß das Gebdude weniger werth
gewesen, vorbehalten, so daß dieselbe, wenn sie solchen führt, nur auf die Höhe
des wirklichen Werths verhastet bleibt.

 32. Erhöhungen der bisherigen Versicherungssummen, oder Herunter- Erbödung u.

setzungen derselben, sind nur unter Beobachtung der in den 66. 20. und 21. angeord- eteiise
neten Beschrankungen zulädssig. Der nothwendigen Heruntersetzung der Versiche-cherungs.
rungssumme, welche daraus folgt, daß etwa der Werth des durch Feuer zerstör-Summe.
baren oder unbrauchbar zu machenden Theils des versicherten Gebdudes, oder
das darnach, oder sonst zulassige Maximum nicht mehr die Höhe der bishe-
rigen Versicherungssumme erreicht, muß sich ein Jeder unterwerfen, und es steht
dagegen so wenig dem Gebdude-Besiter als einem Dritten (Hypothekengldubiger
oder sonstigen Realberechrigten), ein Widerspruchsrecht zu. Jedoch soll davon
denjenigen Hypothekglidubigern und sonstigen Realberechtigten, welche etwa im
Kataster vermerkt sind, von Amtswegen Kenntniß gegeben werden. Die Wir-
kung dieser Herumersetzung trict sofork, nachdem sie festgestellt ist, ein, jedoch wer-
den die Beiträge für das Jahr, in welchem sie festgestellt worden, nach der
bisherigen Versicherungssumme, die Beiträge von dem herabgesetzten Versiche-

rungsbetrage aber erst vom Anfange des folgenden Jahres ab enrrichtet. —
(No. 1808.) .
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Beukige der 6. 33. Die von den Theilnehmern der Sozietät zu leistenden Beiträge
Interessenten
und deren Klas
sisikation.

werden in ordentliche und außerordentliche unterschieden, welche beide zur Be-
streitung aller Ausgaben der Sozietätskasse bestimmt sind. Die ordentlichen Bei-
träge werden nach gewissen Prozenten, der für densenigen Zeitraum, auf welchen
sich die Beiträge beziehen, katastrirten VWersicherungssumme (5. 35. u. f.) dem
muthmaßlichen alliährlichen Bedarf gemäß abgemessen und ein für allemal fest-
gestellt, und müssen ohne besondere Ausschreibung eingezahlt werden.

Außerordentliche Beiträge werden nur dann ausgeschrieben, wenn die

Summe der ordentlichen Beiträge zur Erfüllung aller der Sozietätskasse oblie-
genden Verbindlichkeiten nicht ausreicht. Die Höhe derselben ergiebt der Be-
darf. Sovweit es khunlich, müssen dieselben stets in bestimmten Quoten der or-
demlichen Beitragssätze ausgeschrieben werden.

 34. Die Einzahlung der ordentlichen Beitrage erfolgt alljährlich pränu-
merando in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. April.

Die nach Ablauf dieser Frist verbliebenen Rückstände werden ohne wei-
tere Verwarnung der Restanten und ohne alle Wachsicht exekutivisch beigetrieben.
Für jeden außerordentlichen Beitrag wird der duberste Einzahlungskermin in dem
Ausschreiben besonders bestimmt, und die nach dessen Ablauf verbliebenen Rück-
stände werden in gleicher Art exekutivisch eingezogen.

*. 35. Die Summe des ordentlichen Beitrags bestimmt sich für jedes
versicherte Gebdude nach der Klasse, zu welcher es nach seiner Beschaffenheit
und dem daraus hervorgehenden Grade seiner Feuergefährlichkeit gehört.

Es sollen nämlich in der städtischen Feuersozietät des Regierungsbezirks
Königsberg vier Klassen stattfinden, und es gehören:

zur ersten Klasse, massive Kirchen mit massiver Bedachung,
zur zweiten Klasse, alle sonstigen massiven Gebdude, d. h. solche, welche

ganz massive Ringmauern und massive Bedachung haben,
zur dritten Klasse, alle Gebäude mit Ringwänden von Fachwerk, oder

Holz mit massiver Bedachung,
zur vierten Klasse, alle übrigen Gebdude ohne masstve Bedachung,

gleichviel, von welcher Bauart dieselben sonst sein mögen.

« Gebaude, deren Bauart oder Bedachung zum Theil massiv, zum Theil
nicht massiv ist, gehoren ganz resp. in die dritte oder vierte Klasse. Dagegen
soll es jedem Besitzer von ganz oder theilweis massiven Gebauden frei siehen,
dieselben mit Ausschluß der Mauern zu versichern, welche demnachst bei Ermit-
telung des zuladssigen Versicherungswerthes unberücksichtigt bleiben.

 36. Hiernach hat über die Klasse, in welche ein zur Wersicherung
angemeldetes Gebdude gestellt werden soll, auf das Gutachten des Magistrats
die Sozictäts-Direktion zu bestimmen. Der Magistrat hat dem Eigenthümer
das Resultat seines Gutachtens sogleich, damit der letztere, wenn er es nöthig

findet, sin Rechte bei der Direktion vor deren Emscheidung näher ausführen
F iernachst aber auch die Entscheidung der Direktion naher bekannt zu
machen.

Bei



— 289 —

Bei dieser Begutachtung und resp. Entscheidung dient die von dem Ge-
bdude beigebrachte Beschreibung zur Grundlage und, wenn etwa diese wider
Vermuthen über irgend einen wesentlichen Umstand keine hinreichende Auskunst
gäbe, so kann solche von dem Eigenthümer selbst, oder von dem Magistrat, oder
sonst nach Gutfinden auf dem kürzesten Wege erfordert werden.

éä 37. Ist der Eigenthümer mit der Bestimmung der Soziekdts-Di,
rektion zufrieden, so hat es dabei sein Bewenden. Will er sich derselben aber
nicht unterwerfen, so steht ihm nach seiner Wahl (§. 113.) der Weg des Re-
kurses oder die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung zu.

é. 38. Die Bestimmung der Sozietäts-Direktion gilt aber sedenfalls
einstweilen dergestalt, daß ein davon abweichendes Resultat des Rekurs= oder
resp. schiedsrichterlichen Verfahrens erst von dem nächsten nach Beendigung
desselben eintretenden ordemlichen Eintritkstermin ab (§. 19.) in Wirksamkeit tritt.

6 39. Der ordentliche Beitrag wird hiermit für jede Jahresrate
in der Isten Klasse auf u## Prozent,

*: „" eten - „ 1. -

 *: „ SIten - -

: „ Adten = -

von der Versicherungssumme beslimmt.

6 40. Die vorbestimmte Klasseneintheilung und das Beitragsverhaltniß
der verschiedenen Klassen sollen von zehn zu zehn Jahren, vom Zeitpunkt der
Eröffnung der Städte-Feuersozietät an gerechnet, mit Hülfe der inzwischen ge-
sammelten Erfahrungen, einer neuen Prüfung durch Deputirte der Städte und
das Resultat derseiben Unserer Genehmigung unterworfen werden. Für die
erste dieser zehniährigen Pcriode wird ausnahmsweise bestimmt, daß schon nach
den ersten fünf Jahren eine solche Reviston stattfinden soll und dabei für die
folgenden fünf Jahre auf dem vorbezeichneten Wege eine etwa als nöthig oder
nützlich anerkannte Acnderung getroffen werden kann. Bei der vorstehend an-
geordneten Revision soll dann auch die Frage über das Zusammentreten der
Sozietät mit der Stäodte-Feuersozictät des Regierungsbezirks Gumbinnen noch-
mals zur Erörterung gestellt werden.

 6. 41. Wenn während der Versicherungszeit in oder an dem Gebäude
bauliche Veränderungen oder Anlagen gemacht werden, welche grundsätzlich die

 .— ##

K.

Bauliche Ver-
änderungen
wäbrend der

Versetzung des versicherten Gebdudes in eine andere zu höheren Beiträgen ver- Versicherungs.
pflichtete Klasse, oder die Entrichtung von besonderen Zuschlägen (§. 8.) nach 2
sich ziehen würden, so ist der Versicherte verpflichtet, dem betressenden Ma-
gistrate binnen Monatsfrist davon Anzeige zu machen und sich der aus den ge-

* baulichen Verdnderungen etwa folgenden Beitrags-Erhöhung zu un-kerwerfen.

6 42. Wird die Anzeige nicht binnen Monatksfrist geleistet, so muß der
Versicherte den vierfachen Betrag der Differenz zwischen den geringeren Bei-
trägen, welche er entrichtet hat und den höheren, welchen er hätte entrichten
sollen, als Strafe zur Sozietätskasse einzahlen.

(No. 1898.) Jahrgang 1838. u b. 43.
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8. 43. Dieser Strafbetrag wird von dem Anfange des Jahres an, in
welchem die Anzeige hatte gemacht werden sollen, bis zu Ende des Jahres, in
welchem dieselbe nachtrdglich gemacht, oder anderweitig die Entdeckung der vor-
genommenen Veränderung erfolgt ist, jedoch nicht über den Zeitraum von fünf
Jahren hinaus berechnet.

6 44. Dagegen wird zwar die durch die Veränderung erhöhete Feuers-
gefahr von der Sozictät von Anfang an mit übernommen, es muß aber, wo
eine Versetzung des Gebdudes in eine andere zu höheren Beitragen verpflichtete
Klasse, oder die Entrichtung besonderer Zuschläge eintritt, der höhere Beitrag
vom Anfange des Jahres an, in welchem die Veränderung stattgefunden hat,
noch außer den Strafbeitrdgen (I#. 42. und 43.) geleistet werden.

6. 45. Einer förmlichen Abschätzung des Schadens, welcher an einem
bei der Feuersozictät versicherten Gebdude durch Brand entstanden ist, bedarf es
nur, wenn der Feuerschaden partiell gewesen und das Gebäude nicht vöollig ab-
gebrannt oder zerstört, also ein vollständiger Neubau nicht erforderlich ist.

8. 46. Alsdann hat dieselbe den Zweck, das PVerhadltniß zwischen dem-
senigen Theil des von der Feuersozietät versicherten Bauwerths, welcher durch
dacs Feuer und bei dessen Dämpfung vernichtet und demjenigen, welcher in ei-
nem brauchbaren Zustande geblieben ist, festzustellen.

6 47. Es muß daher sowohl der Werth der unbeschädigt gebliebenen
Theile, als der Betrag derjenigen Kosten ermittelt werden, welcher zur Her-
stellung der vernichteten oder beschädigten Theile nach den im 6. 27. angegebenen
Vorschriften erforderlich ist. Aus den beiden hiernach ermirtelten Geldsummen
wird das Werthsverhältniß der vernichteten oder beschddigten Theile zu dem
ganzen versicherten Objekt festgestellt.

6 48. Bei diesen Ermittelungen dient die der Versscherung des Ge-
badudes zum Grunde liegende Beschreibung oder Taxe zum Anhalt und es bleibt
nach den Umständen vorbehalten, die etwa mangelhaften Notizen durch den Au-
genschein, durch Zeugen oder sonst zu ergänzen.

6. 49. Sowie ein Feuerschaden eingetreten ist, muß baldmsglichst und
längstens innerhalb 8 Tagen nach erfolgter Démpfung des Feuers eine Besich-
tigung des Schadens durch den Magistrat erfolgen.

Ueberzeugt sich derselbe, daß cin Totalschaden vorliegt, so hat derselbe
bloß eine Verhandlung aufzunehmen, wodurch dies Resulkat festgestellt wird.
Handelt es sich aber von einer partiellen Beschädigung, so müssen bei der Scha-
densbesichtigung zwei sachverständige Bauhandwerker, oder ein vereideter Bau-
beamter zugezogen und von diesem die Abschätzung des Schadens nach 66. 46.
bis 48. sofort an Ort und Stelle vorgenommen und zum Protokoll erklärt
werden.

In beiden Fällen ist auch der Beschädigte selbst bei der Verhandlung

zuzuziehen und mit seiner Erklärung zum Protokoll zu vernehmen. Di
ie
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Die zugezogenen Sachverstandigen werden jedesmal mit dem Gesichts-
punkte, wonach ihr sachkundiges Urtheil begehrt wird, zuvor genau bekannt ge-
macht und, wenn sie nicht schon ein für allemal vereidet sind, zu der Handlung
durch Handschlag besonders verpflichtet.

6é 50. Bei dieser Verhandlung uuß zugleich von Amtswegen Alles,
was über die Entstehung und erste Enrdeckung des Feuers, dessen Ausbreitung,
die Dampfung desselben, die zuerst angekommenen Spritzen und andere Löschungs-
hülfen und über sonstige, die Sozierdt nach Inhalt des gegenwärtigen Regle-
ments angehende Gegenstande bekannt ist, geschichtlich zu Protokoll verzeichnet
und Jeder, der durch den Brand beschädigt ist, darüber, ob, wo und wie hoch
er, — sey es sein Immobiliar= oder Mobiliarvermögen — gegen Feuer ver-

sichert habe? umständlich vernommen werden. Die bei der ganzen Verhand=
lung etwa vorkommenden Kosten übernimmt die Sozietat.

6. 51. Die Brandschaden-Vergütung wird für alle Beschddigung des Au ablun

versicherten Gebaudes durch Feuer geleisiet, ohne daß die Art und, der Grund d vrng
der Entstehung des Feuers, es beruhe in hoherer Macht, Zufall, Bosheit oder tungsgelder.
Muthwillen, dabei einen Unterschied macht.

áq 52. Wenn jedoch das Feuer von dem Wersscherten selbst vorsäglich
verursacht oder mit seinem Wissen und Willen, oder auf sein Gehciß von einem
Dritten angelegt wird, so fällt die Verbindlichkeit der Sozietät zur Zahlung der
Brandschaden-Vergütung sort. Wegen bloßen Verdachts, daß der Versicherte
das Feuer vorsätzlich verursacht habe, kann diese Zahlung nur dann vorenthalten
werden, wenn der Verdacht so dringend ist, daß auf den Grund desselben wider
ihn die Kriminal-Untersuchung eröffnet worden. In diesem Falle hängt es von
dem Ausfalle des Urtels ab, ob die Brandschaden-Vergütung deßinitiv weg-
sällt, oder nach rechtskradftig entschiedener Sache nachzuzahlen ist. Wird näm-
lich der Versicherte ganzlich oder vorläußg freigesprochen, so muß die Nach-
zahlung erfolgen; im Falle einer Verurtheilung aber ist die Sozictät niche
dazu verpflichtet.

 53. Ist der Brand entweder durch ein bloßes Versehen des Ver-
sicherten selbst, oder aber von seinem Ehegarten, Kindern oder Enkeln, oder von
seinem Gesinde oder von seinen Hausgenossen verursacht worden, so darf deshalb die
Zahlung der Brandschadengelder von Seiten der Sozietät nicht verweigert oder
vorenhalten werden. Der Sozielät bleibt aber in solchen Fällen der Civilan=
spruch auf Rückgewähr nach den allgemeinen Gesetzen insoweit vorbehalten,
als dem Versicherten, ersten Falls in seinen eigenen Handlungen, andern Falls
in der hausvaterlichen Beaussichtigung der vorgedachten Personen eine grobe
Verschuldung (culpa lata) zur Last fällt.

. 54. Ob und inwieweit die Sozietät sonst gegen jeden Dritkten,
welcher den Ausbruch des Feuers verschuldet hat, im Wege des Cirilprozesses
auf Entschddigung klagen könne, wird nach den allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen beurtheilt. Alle Rechte und Ansprüche auf Schadenersatz aber, welche

(No. 1898.) Uu? dem



— 292 —

dem Versicherten selbst gegen einen Dritten zustehen mochten, gehen bis auf den
Betrag der von der Sozietat geleisteten Brandschaden-Vergutung, Kraft der Ver-
sicherung auf die Sozictat uber.

6. 55. Dersenige Schaden, welcher im Kriege durch ein Feuer entsteht,
welches, gleichviel ob von freundlichen oder feindlichen Truppen nach Kriegs-
gebrauch, d. h. zu Kriegs-Operationen oder zur Erreichung militairischer Zwecke
auf Befehl eines Heerführers oder Offziers vorsählich erregt worden, wird von
der Sozietät nicht vergötet.

6 56. Daß ein von kriegführenden Truppen vorsätzlich erregtes Feuer zu
militairischen Zwecken und also mit kriegsrechtmdhbigem Vorsatze erregt worden,
wird im zweiselhaften Falle vermuthet, wenn der Befehl dazu, oder zu solchen
Operationen, wovon der entstandene Brand eine nothwendige oder mit gewöhn-

lichem WVerstande als wahrscheinlich vorauszusehende Folge gewesen, wirklich er-
theilt worden ist.

8. 57. Ein solcher Befehl selbst aber kann in Fädllen, wo dessen Wirk-
lichkeit, sey es gerade zu oder auch nur aus den erwiesenen begleitenden Umstän-
den nicht zu erweisen ist, nur dann vermuthet werden, wenn die Anzündung eines

Gebäudes durch Truppen während eines Gefechts oder auf einem Rückzuge im
Angesichte des Gegners, oder während einer Belagerung oder vor einer solchen
bei Armirung des Platzes geschehen ist.

6. 58. Feuerschäden, die im Kriege durch Ruchlosigkeit, Muthwillen oder
Bosheit des Militairs und Armeegefolges, oder gar nur auf Veranlassung
des Kriegszustandes entstehen, sind von der Vergütung durch die Sozietät kei-
neswegs ausgeschlossen.

6. 59. Ebenso wenig sind von dieser Vergücung solche Beschädigungen
der Gebude ausgeschlossen, welche durch den Blitz, wenn solcher nicht gezündet,
sondern nur zertrümmert hat, hervorgebracht worden, noch auch solche, welche
einem assoziirten Gebdude zwar nicht durch das Feuer selbst, aber durch die
Löschung des Feuers und zum Behuf derselben, oder um dic weitere BVerbreitung
des Geuers zu verhütcn, z. B. durch ein von kompctenten Personen angeordne-
tes, oder doch nachher als nöthig oder nützlich zur Feuerlöschung nachgewiesenes
Einreißen oder Abwerfen von KTBänden, Dächern u. s. w. an den in der Ver-

sicherung begrifsenen Theil desselben zugefügt sind.
Schäden aber, welche durch Erdbeben, Pulver oder andere Explosionen

oder ähnliche Naturereignisse verursacht sind, werden nur dann vergütet, wenn
ein solches Ereigniß Feuer veranlaßt hat, und die Schdden selbst also Brand=
schäden sind.

6 60. Bei Partialschäden erfolgt die Vergütung in derselben Quote
der Versicherungssumme, als von den versicherten Gebäuden nach §. 47. für
abgebrannt oder vernichtet crachtet worden.

* 61. Bei Totalschaden wird die ganze versicherte Summe vergutetund auf die etwanigen Ueberbleibsel nichts in Abzug gebracht. Vielmehr wer-
den
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den diese dem Eigenthümer zu den Kosten der Schuttaufräumung und Plani-
rung überlassen.

6. 62. Die Auszahlung der Vergätungsgelder erfolgt bei Totalschäden
in drei gleichen Theilzahlungen, das erste Drittel muß baldmöglichst und in läng-
stens zwei Monaten nach dem sich ereigneten Brandschaden gezahlt werden; die
Falligkeit des zweiten Drittels hängt von dem Nachweis ab, daß das nach dem
Brande wieder herzustellende Gebaude unter Dach gebracht worden; und das
letzte Drittel wird gezahlt, sobald die Wiederherstellung des Gebäudes dem ge-
genwärtigen Reglement gemäß (6. 72.) vollendet ist. Findet jedoch die Wieder=
herstellung des abgebrannten Gebdudes (6. 73.) überhaupt nicht starc, so erfolgt
die Zahlung in zwei Hälften, die erste zwei Monate und die zweite vier Mo-
nate nach dem Brandschaden.

6 63. Bei Partialschäden erfolgt die Zahlung gleichfalls in zwei Hälf-
ten, die erste längstens zwei Monate nach vorgefallenem Brandschaden, die an-
dere gleichzeitig oder später, sobald nämlich der Nachweis geführt wird, daß die
Wiederherstellung erfolgt sey.

6. 64. Die Sozietätskasse ist verpflichtet, die Zahlung prompt und läng-
stens in den vorbezeichneten Fristen zu leisten, vorausgesetzt, daß dem Verun-
glückten nichts entgegensteht, wovon das gegenwärtige Reglement spätere Zah-
lungstermine abhängig macht. Findet eine längere Verzögerung der Zahlung
statt, so ist die Sozietdt von diesen Terminen ab, zu den gesetzlichen Verzugs-
zinsen verpflichtet.

§. 65 a. Die Zahlung geschieht in der Regel an den Wersicherten und
darunter ist allemal der Eigenthumer des versicherten Gebaudes zu verstehen, der-
gestalt, daß in dem Fallc, wenn das Eigenthum des Grundsiücks, worauf das
versicherte Gebdude steht, oder gestanden hat, durch Verdußerung, Vererbung
u. s. w. auf einen andern übergeht, damit zugleich alle, aus dem Bersicherungs-
ertrage entspringenden Rechte und Pflichten für übertragen geachtet werden.

6. 65b. Die Sozietät ist aber nicht verbunden, sich nach den Besitzver-
Anderungen zu erkundigen, vielmehr zahlt sie an denjenigen Besitzer, welchen der
Magistrat auf den Grund des Katasters als den Beschädigten angiebt, wenn nicht
ein Anderer dagegen Einspruch erhoben hat.

56. 66. Das Interesse der hypothekarischen Gldubiger, oder anderer
Rcalberechtigter, wird dabei nicht von Amtöwegen Seitens der Sozietät be-
achtet, sondern es bleibt jenen selbst überlassen, bei eingetretenem Brandunfall
in Zeiten den Arrestschlag auf die Vergütungssumme bei dem gehörigen Nichter
auszuwirken. «

§.67.NurwennundinsowciteinsolcherArrestschlagvorgeschchener
Auszahlung der Vergutungsgelder eintritt, ist die Sozietat verbunden, die Zah-
lung zu dem gerichtlichen Depositorio zu leisten, wo dann die Interessenten das
Weitere unter sich abzumachen haben.

(No. 1808.) 6. 68.
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6. 68. Kein Realglubiger hat aber das Recht, aus den Brandvergü-
tungsgeldern wider den Willen des Persicherten seine Befriedigung zu
verlangen, wenn und soweit dieselben in die Wiederherstellung des versicherten
Gebäudes verwandt worden, oder diese Verwendung auch nur auf irgend eine
gesetzlich zuldssige Weise vor dem Hypothekenrichter und nach dessen Ermessen
zulänglich sichergestellt wird.

6. 69. Stellt hingegen der Wersicherte das Gebäude nicht wieder her,
so hat es bei den ordentlichen gesetzlichen Vorschriften, die sich zur Anwendung

af das Verhältniß des Versicherten und seiner Realgldubiger eignen, sein
ewenden.

in. . 70. Nur, wenn ein durch Brand verunglückter Theilnehmer von der
Belge, des Meiederherstellung eines gänzlich abgebrannten Gebadudes dispensirt wird, (§. 73.)
glücksin Bezug scheidet er rücksichtlich dieses Gebdudes aus der Sozietct aus und ist nur noch
 , d unzu den Beiträgen für das laufende Jahr verbunden (#. 19.). Sonst aber un-
erten66 der terbricht weder der Total= noch der Partial-Brandschaden den Persicherungs-
Te höherurauf vertrag, nur muß nach Wiederherstellung des Gebdudes den Erfordernissen der
KelungresEc=9.23 bis 29. von Neuem Genüge geleistet und das Kataster danach berich-
baudes. igt werden.

é. 71. Von dem Ablauf des Jahres an, in welchem der Brandschaden
erfolgt ist, bis zu dem Anfange desjenigen, mit welchem das neu berichtigte Ka-
taster in Wirkung tritt, ist der durch Brand beschädigte Theilnehmer von der
Beitragsleistung entbunden.

Wenn aber inzwischen das im Bau begriffene Gebdude, die auf der
Brandstelle befindlichen Baumaterialien mit eingeschlossen, ein neuer Brandun-
fall trifft, so soll von der Vergütung, welche die Sozietät auch in diesem Falle
auf diejenigen Gegenstände, die als bereits in den Bau verwendek, oder zur
Baustelle geschafft und dort vernichtet, besonders nachgewiesen werden, in dem,
K. 47 und 60. bezeichneten und nach Maaßgabe des F. 49. festzustellenden Wer-
hältnisse zu leisten hat, der Gesammtbetrag der erlassenen, oder noch zu erlassen-
den Beiträge und zwar nach dem Maaße, wie sie von dem früher abgebrann-
ten Gebäude zu leisten gewesen seyn würden, in Abzug gebracht werden.

6. 72. In der Regel hat auch jeder Assozlirte, welcher ein Ge-
bdude durch Brand verliert, gegen die Sozietät die Verpflichtung, das abge-
drannte Gebäude auf derselben Stelle wieder herzustellen, und nur unter dieser
Bedingung auf die Auszahlung der Vergütungsgelder Anspruch. (6. 62. u. f.)
Indessen hängt dieser Anspruch niemals von der Wiederherstellung eines dem
abgebrannten völlig gleichen Gebdudes ab, sondern es ist nur erforderlich, daß
die Vergütungsgelder lediglich zum Bau verwendet werden.

6 73. Auch ist Unsere Regierung befugt, die Wiederherstellung eines
abgebrannten Gebdudes entweder überhaupt, oder auf der alten Baustelle aus
polizeilichen oder anderen höheren Rücksichten zu untersagen, und in diesem Falle
dar dem Beschadigten die Vergütung, soweit sie ihm sonst gebührt, nicht vor-

ent-
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enthalten werden. Nicht minder bleibt der Regierung vorbehalten, mit derselben
Wirkung auch schon dann den Abgebrannten auf seinen Antrag vom Wieder-
aufbau zu entbinden, oder ihm den letzteren auf einer andern Baustelle zu ge-
statten, wenn keine polizeiliche Rücksscht dem entgegensteht, und zugleich nachge-
wiesen wird, daß nicht auf Anlaß der Bestimmungen des 5. 52. dieses Re-
glemenes ein Grund zur Vorenthaltung der Brandvergütungsgelder vor-
handen sey: in diesen letzteren Fallen ist jedoch die Regierung an die vorgängige
Zustimmung des Magistrats gebunden, welche darüber zur gutachtlichen Erkld,
rung aufzusordern ist.

é 74. Die obere Leitung der Feuersozietäts = Angelegenheiten übernimmt
ferner wie bisher unter der Firma:

„Feuer-Sozietäkts-Direktion“
die Regierung zu Königsberg, welche ein Mitglied ihres Kollegiums mit der
speziellen Bearbeitung der Feuersozietätsgeschfte zu beauftragen hat.

6. 75. Die Kassengeschdfte der Feuersozietct werden ferner, wie bisher,
unter spezieller Kontrolle der Feuersozietäkks-Direktion durch einen besondern Ren-
damen verwaltet, welcher von der Feuersozietckts-Direktion anzustellen ist.

Seine Besoldung, sowie seine Pensionirung nach den für die unmit-
kelbaren Staatsdiener bestehenden Grundsätzen, erfolgt aus der Soziettskasse.

é. 76. Die Besoldung des Rendanten für die Kassenführung (6. 75.)
wird auf Grund eines Verwaltungs-Kosten-Ecats, welchem die Feuersozieräts=
Direktion aufzustellen und der Genehmigung des Ober-Präsidenten zu unterwer-
sen hat, bewilligt. Zu allen sonstigen Büreaugeschasten bedient sich die Feuer-
sozietäts-Direktion der zu unentgeltlicher Bearbeitung der Städte-Feuersozietäts=
geschadste verpflichteten Srbalzerhen der Regierung. Jedoch soll für den Fall,

daß die Kräfte des der Regierung überwiesenen Personals hierzu nicht ausSrei-
chen, zu angemessener Remunerirung von Büreaugehülfen, so wie für andere
Büreaubedürfnisse in soweit, als sonst dem Staatsfonds Mehrausgaben aufge-
bürdet werden würden, ein angemessenes Disposttionsquantum in dem vorgedach-
ten, nach fünf Jahren zu revidirenden (§. 40.) Etat ausgebracht werden.

6G 77. Unmittelbar unter der Feuersozietäts-Direktion besorgt in jeder
assoziirten Stadt des Regierungsbezirks der Magistrat unentgeltlich alle ihm
nach diesem Reglement obliegenden Geschadste der Städte-Feuersozietäk in derfel-
ben Art, wie die übrigen slddtischen Angelegenheiten.

6. 78. Die Einziehung der Beiträge, so wie die Auszahlung der Brand-
vergütungsgelder geschieht durch die Kämmerei= und resp. Kommunalkasse jeder
Scadt ohne besondere Vergütung. Die spezielle Komrolle derselben liegt dem
Magistrat ob.

6é, 79. Für die Kassenbeamten der Städte-Feuersozietät (56. 75 u. 78.)
gelten, ndchst der denselben etwa zu ertheilenden besonderen Instruktion, die
namlichen Porschriften, welche allen öffentlichen Kassenbeamten ertheilt sind.
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6. 80. Die Feuersozietäts-Direktion hat für die Regulirung der Kau-
tionen, soweit solche nach den Umständen erforderlich erscheinen, nach Anleitung
der dieserhalb bestehenden allgemeinen Vorschriften zu sorgen.

Cescheiistüt= é4. 81. Bei der Sozietckts-Direktion wird ein Haupt-Lagerbuch und bei

8— der So- jedem Magistrat ein besonderes Ortskataster gefuhrt, welches alle, das Feuerver-
sicherungs-Geschaft betreffende Haupthandlungen nachweisen muß.

 82. Damit aus dem Haupt-Lagerbuche, in Zusammenstellung mit den
Städte-Feuersozietätskassen-Rechnungen zu sederzeit alle das Feuersozictäts-Wesen
betressenden Dala und Zusammenstellungen mit Leichtigkeit und Gleichförmigkeit
entnommen werden können, so ist das Kataster in zweifacher Ausfertigung, für
sede Stadt besonders und zwar geordnet nach der Reihefolge der einzelnen da-
rin belegenen Grundstücke, nach dem hier beigefügten Formular anzulegen und
weiter durchzuführen. Die Unikate dieser Ortskataster bilden das Stadtlager-
buch, wogegen aus den der Sozietätsdirektion rechtzeitig einzureichenden Dupli=
katen das Haupt-Lagerbuch zusammengesetzt wird.

6 83,. Die vorfallenden Veraänderungen (Eintreten neuer oder Wegfall
bisheriger Theilnehmer, Erhöhung oder Heruntersetzung der Wersicherungs-
summe, soweit solche sonst zuldssig ist (G. 32.) und Versetzungen aus einer Klasse in
die andere) werden, sobald solche als statthaft anerkannt sind, in die, dazu
besonders bestimmten Kolumnen, so lange die Uebersichtlichkeit des Ganzen es
gestattetr, nachgetragen; wenn aber dergleichen Veränderungen sich in einem
Ortskataster zu sehr hdufen, so ist dann ein neues Ortskataster in duplo aus-
zufertigen, um sowohl in dem Haupt= als in dem Stadt-Lagerbuche gleichzeitig
an die Stelle des alten gebracht zu werden; das alte wird alsdann aus den

Büuchern entfernt und zu den Akten gebracht.

6. 84. Damit aber immer vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem
Haupt-Lagerbuche und den Ortskatastern erhalten werde, muß jeder Magi-
strat alljährlich, sogleich nach Berichtigung der Eintragungen und Vermerke, die
mik dem Anfange des neuen Jahres in Wirkung treten, eine getreue und von

ihm beglaubigte Abschrift aller Veränderungsvermerke, welche seit dem Zeit-
punkte der letzten gleichartigen Berichterstattung Statt gefunden haben, in duplo
an die Sozietäts-Direktion einsenden, und letztere hat demselben das Duplikat
mit dem Atteste der Richtigkeit und geschehenen Uebertragung in das Haupt-
Lagerbuch verschen, binnen längstens (3) drei Monaten zuruckzusenden.

85. Solche Antrage auf sofortigen Eintritt in die Sosietät oder
Erhbhung einer Versicherungssumme, welche mit der §. 19 bezeichneten aus-
drücklichen Verpflichtung angebracht werden, können zu jeder Zeit an den Magistrat
gelangen: dieser hat alsdann sofort die Anfertigung des Katasters zu veranlassen
und solches an die Direktion einzusenden, von welcher die Genehmigung in
einer besonderen Verfügung auszusprechen ist.

4 86. Wer aber sonst in dem Fall ist, der Sozietdt mit dem nachst
bevorstehenden Eintrittstermin als neuer Interessent beizutreten, muß sein des-

fall-
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fallsiges Gesuch wenigstens (2) zwei Monate vorher an den betreffenden Ma-
gistrat gelangen lassen und kann widrigenfalls von Letzterem, wenn namlich der-
selbe mit der Regulirung des Anliegens nicht mehr zu rechter Zeit zu Stande zu
kommen glaubt, für den nächsten Eintrictstermin zurückgewiesen werden, sofern
das Gesuch nicht aufnahmpflichtige Gebaude betrifft (96. 8. u. 11.) Im entge-
gengesetzten Fall und wenn der Antragende selbst die Verzögerung verschuldet hat,
treten die Bestimmungen der #6. 13. bis 15. dieses Reglements ein.

6. 87. Die ekwa nöthige Vervollständigung oder Revisson der einge-
reichten Beschreibungen, oder etwanige Taraufnahme, müssen bis längstens vier
Wochen vor Eintritt des Aufnahmetermins bewirkt und bis dahin überhaupt in
den Städten alle Aufnahmegeschäfte vollstendig zur Genehmigung der Sozietäts=
Direktion vorbereitet, abgeschlossen werden.

6. 88. Bei bloßen Erhöhungen der Wersicherungssummen kommt es
darauf an, ob solche auf den Grund einer schon vorhandenen Taxe oder Be-
schreibung und des der letztern angehängten Attestes zuldssig sind und nachge-
sucht worden, oder ob es der erneuerten Genügung der Erfordernisse der 96. 23. ff.
bedarf. Im letzteren Falle findet die Vorschrift der 96. 86. und 87. Statt.
Solche Erhöhungen aber, die etwa blos auf den Grund der schon vorhandenen
Dokumente zu bewirken sind, imgleichen sonst zulasssge (Io. 19. u. 32.) Herun-
tersetzungen der Versicherungssummen und gänzliche Löschungen, können noch bis
4 Wochen vor dem ncchsten Eintrittstermine rechtzeitig nachgesucht und müssen
bis dahin angenommen werden.

6é. 89. Alle Antraäge, welche nach Vorslehendem zu spät eingehen, um
noch für den nächsten Termin erledigt werden zu können, werden im Zweifels-
falle und wenn nicht bestimmte Vorschriften ein Anderes bedingen, so angesehen,
als ob sie im Laufe der nächstfolgenden Periode zu gehöriger Zeit angebracht
worden wären.

 6é 90. Spätestens drei Wochen vor dem Eintritkstermine müssen alle
Berichte, Anträge und Beschreibungen oder Taxen, welche die Magisträte ein-
zureichen haben, in den Händen der Sozietärsdirektion sein. Die letztere muß
dann vor allen Dingen diejenigen einzelnen Geschäfte, bei denen sich Erinnerun-
gen und Bedenken finden, die noch vor dem nächsten Eintriktstermine zu erle-
digen sind, schleunigst herausheben und deshalb das Nöthige versügen. Bis zu
diesem Zeitpunkte hin aber muß dieselbe die Berichtigung des Hauptlagerbuchs
bewirken und jedem Magistrat die ihm angehende Ausfertigung zugehen lassen.

4 91. Nach deren Eingang ist dem Wersscherten zu jeder Zeit die Ein-
sicht des Ortskatasters, so weit es ihn betrifst, geslattet, um sich davon zu über-
zeugen, daß nach der Deschreibung oder Taxe (96. 25. u. 28.) die Eintragung
im Kataster Statt gefunden habe. Wenn aber der versicherte Eigenthümer
außerdem von dem Magistrat eine Bescheinigung über seine Feuerversicherung
begehrt, so soll diese zwar nicht versagt werden, ste kann jedoch nur gegen Ent-
richtung der Schreibgebühren erfolgen.

(Jo. 1898.) Jahrgang 1838. Xx 8. 92.
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8. 92. Bei entstehenden Brandunfällen muß der Magistrak bei Vermei-
dung einer verhälinißmäßigen Ordnungsstrafe, mit Beziehung der Katasternum-
mer der verunglückten Gebdude, der Sozietäkts-Direktion mit der nächsten Post
eine kurze Anzeige erstatten, demnächst aber die Schadenaufnahme (56. 45. ff.) in
längstens 14 Tagen nach dem Statt gehabten Brandschaden vollständig bewirken
und solche sofort an die Dircktion einsenden, in deren Hüänden sich dieselbe läng-
stens innerhalb vier Wochen nach dem eingetretenen Brandschaden befinden muß.

6. 93. Werden diese (§. 92.) Fristen verabscumt, oder finden sich ge-
gen die Schadenaufnahme Seitens der Sozietäkts-Direktion wesentliche Erinne-
rungen, denen nicht mehr vor Eintrict der ersten reglementsmäßigen Jahlungs-
frist (. 62. ff.) abgeholfen werden kann, so ist der Saumige für die daraus
etwa entstehenden nachtheiligen Golgen verhafret, und überdem nach Umständen
in eine Ordnungsstrase von Einem bis Zwanzig Thalern verfallen.

6 94. Die Einziehung der ordentlichen Beiträge erfolgt auf Grund
einer Heberolle, welche am Anfange jeden Jahres der städtische Feuerkassenre-
zeptor nach dem Ortskataster anzulegen und der Magistrat zu revidiren und zu
bestätigen hat; dagegen die der außerordentlichen Beitradge (§0. 33.) nach den von
der Direktion ergehenden und von den Magisträten sowohl den Feuerkassen-Rezep=
turen als den einzelnen Debenten bekannt zu machenden Ausschreibungen.

 295. Uebrigens sind die Kassengeschfte so zu betreiben, daß alle
Geldversendungen zwischen der Sozietätskasse und den einzelnen städtischen Feuer-
Kassenrezepturen möglichst vermieden, die der ersteren obliegenden Zahlungen auf
die letzteren angewiesen und demnach von den letzteren an die ersteren, soviel
irgend thunlich, nur Quittungen über die auf Anweisung geleisteten Zahlungen
übersendet werden.

6. 96. Zu diesem Zwecke kann, wiewohl die Direktion ihrerseits alle
Zahlungsanweisungen an die Sozietätskasse ergehen läßt, die letztere alle vor-
kommenden Zahlungen, unter Beobachtungder ihr dieserhalb zu ertheilenden
Vorschriften auf die einzelnen städrischen Feuerkassen-Rezepturen anweisen.

6. 97. Die einzelnen Feuerkassen-Rezepturen leisten aber ihrerseiks alle
Auszahlungen nur im Namen und auf Rechnung der Sozietätskasse unter Zu-
ziehung und gemeinschaftlicher Verantwortlichkeit der städtischen Kassenkuratel,
auf deren allgemeine oder besondere Anweisung und dürfen keine Zahlung ohne
diese Anweisung leisten.

.4.98. Alle Auszahlungen ohne Unterschied müssen also bei der Sozietäts=
Direktion nachgesucht und justifizirt und von ihr festgesetzt und angewiesen werden.

6 9. Der Sozietätsdirektion und der Sogzietätskasse liegt es ob, bei
ihren Disposttionen dahin zu sehen, daß bei keinem Stadtfeuersozietäts-Rendanten
ein zu großer baarer Bestand erwachsen könne. Des Endes muß aber auch
jeder der Letztern durch den ihm zundchst vorgesetzten Magistrat monatlich einen

Ab-
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Abschluß von dem Zustande seines: Soll, Ist, Rest und Bestand an die So-
zietatsdirektion gelangen lassen.

6é 100. Wemn bei der Feuersozietäktskasse durch Ueberschusse der ordent-
lichen Beiträge eines Jahres sich Bestaände ergeben, so sollen dieselben als Re-
servesonds aufgesammelt und bis auf Weiteres zum Nutzen der Sozietät zins-
bar angelegt werden. Bei der nach fünf Jahren Statt findenden Revision der
Sozietätsverwaltung (5. 40.) wird sodann über die fernere Bestimmung dieser
Ersparnisse von den versammelten Deputirten Beschluß gefaßt werden.

8. 101. Was die Rechnungsabnahme betrifft, so findet solche bei den
einzelnen städtischen Feuerkassen-Rezepturen nicht eigentlich Statt; denn da einer-
seits der Betrag ihrer Gesammteinnahme bekannt und durch die Heberolle und
resp. das Ortskataster begründet, auch wenn etwa das Ausschreiben eines außer-
ordentlichen Beitrags Statt findet, dessen Ertrag von der Sozietcktsdirektion
selbst zu berechnen ist, andererseits aber Seitens der Sozietätsdirektion in der
Regel keine Reste gestattet werden, sondern es Sache des Magistrats ist und
bleibt, die Fcuersozictätsbeiträge der Stadt bei eigener Verhaftung auf sede ge-
setzliche Weise herbeizuschaffen: so kommt es nur darauf an, daß allfährlich
längstens bis drei Monat nach Neujahr jseder Kommunal-Kassenrendant seine
völlig erledigte Originalheberolle durch den Magistrat an die Soziekätsdirektion
einsende und ein von der Letztern ausgefertigtes Zeugniß erhalte, daß derselbe
die gesammte Einnahme des verflossenen Jahres an die Regierungshaupkkasse
richtig abgeliefert habe.

6 102. Darauf zu halten, daß die Ablieferung der Heberollen und
der Beitrage selbst resp. baar und die Quittungen über die auf Anweisung ge-
leisteten Zahlungen prompt erfolge, und zu dem Zwecke bei der Sozietctekasse
für sede Stadt ein besonderes Konto führen zu lassen, liegt der Sozieläts-
Direktion bei eigener Verhaftung ob.

6. 103. Die Feuersozietäts-Kasse hingegen legt allfährlich eine förmliche
und volständige Rechmung ab.

6. 104. Diese wird zunächst von der Sozietäts-Direktion revidirt und
hierauf mit dem Reoisionsprotokoll zweien Deputirten aus der Zahl der asso-
zirten zur Superrevision und Ertheilung der endlichen Decharge vorgelegt. Die
Ernennung dieser Deputirten geschieht von der Sozietätsdirektion. Für die Dauer
ihres Geschäfts werden ihnen 2 Rrhlr. Tagegelder und 1 Rthlr. pro Meile Reise-
kosten aus der Sozietätskasse vergütet. Ueberdies muß allfährlich auf den Grund
des Rcoisionsprotokolls der summarische Inhalt der Rechnung selbst, so daß daraus
die Versicherungösumme, nach den Klassen gesonderk, die Summen der ordentlichen
und resp. außerordentlichen Beilräge, alle einzelnen Ausgabeposten an gezahlten
Brandvergütungsgeldern mit Benennung der Empfänger nach Klassen geson-
dert, die Verwaltungskosten 2c zu entnehmen sind, durch das Amtsblatt zur

öffenrlichen Kenntniß gebracht und eine Ausfertigung dieser Bekanntmachung
(Jo. 1808.) Xx 2 durch
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durch das Ober-Präsidium der Provinz an das Ministerium des Innern und
der Polizei eingesandt werden.

6 105. Die Justifkation der Kassen-Einnahmen erfolgt auf nach-
stehende Weise:

a) das Soll der jährlichen ordentlichen Beiträge wird durch ein auf
das Lagerbuch gegründetes Attest der Sozietäts-Direktion, das Soll der
etwanigen außerordentlichen Beiträge aber (§. 33.) durch das in beglau-
bigter Abschrift beizufügende Ausschreiben der Direktion und die der-
selben anzuschließende Repartition belegt;

von denjenigen Theilnehmern, welche im Laufe des Jahres eintreten
und resp. ihre Versicherungssumme erhöhen lassen, oder welche eine
nothwendige Heruntersetzung derselben erleiden (6. 19. 32. ff.) hat die So-
zietckts-Direktion ein besonderes erzeichniß, oder aber ein Attest, daß
Zu= und Abgang dieser Art nicht Statt gefunden habe, zum Rech-
nungsbelage auszufertigen;

etwanige außerordentliche Einnahmen müssen durch besondere Gerein=
nahmungs-Orders der Direktion justifizirt werden;

d) wenn wider Erwarten Beiträge im Rückstande bleiben, so sind solche
Reste durch besondere Atteste, und wenn sie gar unbeibringlich werden
sollten, durch besondere Miederschlagungs-Orders der Sozietäts-Di-
rektion nachzuweisen.

b

r——

é. 106. Bei der Ausgabe ist die Hauptpost „an bezahlten Brandver-
gütungsgeldern“, durch förmlich ausgefertigte Festsetzungsdekrete und resp. Zah-
lungs-Orders der Sozietäts-Direktion, imgleichen durch gehörige Quittungen der
Empfänger zu sustifiziren. Die feststehenden Verwaltungs-Ausgaben werden
resp. durch die gehhrig genehmigten Etats, oder besondere Anweisungen und
durch kassenmäßige Quittungen justifzirt.

## 107. Andere General-Kosten, dergleichen z. B. bei den Schadens-
aufnahmen, bei den von Amtswegen Statt findenden Revisionen und dhnlichen
Gelegenheiten vorfallen, oder auch auf Prämien zur Aufmunterung 2c. verwandt
werden, kann die Sozietätsdirektion in soweit, als sich solche auf die Bestim-
mungen des gegenwärtigen Reglements gründen, selbstständig feststellen und zur
Auszahlung anweisen und gilt hierbei als Regel, daß Staats= oder Kommunal=
beamte, soweit sie nicht unentgeltlich zu fungiren und zu reisen verpflichret sind,
Handwerksmeister 2c. an Diäten, Verscumniß= und Zehrungskosten, Reisegel-
dern 2c. nach eben denjenigen Sätzen remunerirt werden, die ihnen bei dhnlichen
Geschäften für öffemliche Rechnung aus Staatskassen zukommen würden.

Zu etwanigen Gencralkosten, die sich auf das gegenwärtige Reglement

nicht gründen, muß die Genehmigung des Ober-Prsidenten eingeholt wede. 108.



— 301 —

. 108. Um die könftige Uebersicht aller das siddtische Feuersozietäkts=
Wesen betreffenden Daten zu erleichtern, müssen alle Jahresrechnungen nach
folgender Form angelegt werden:

1) bei der Einnahme sind die ordentlichen Beiträge in dem ersten Ein-
nahmetitel für jede Klasse abgesondert und bei jeder mit Angabe der
Generalsumme der die betreffende Klasse konstituirenden Dersicherungs-
Kapitalien und des für dieselbe reglememtsmäßig Start sindenden Pro-
zentsatzes in Rechnung zu stellen, wogegen dann die außerordentlichen
Beiträge, da sie sich von selbst nach den ordentlichen proportioniren,
in dem zweiten Einnahmetitel ohne diese Unterscheidungen in folle
verrechnet werden können;

2) bei der Ausgabe muß in dem ersten Titel, an bezahlten Brand=
vergütungsgeldern jeder einzelne Brandunfall namentlich aufgefuhrt und
in besonderen Kolumnen vorn die Versicherungssumme des Gebaudes
nachgewiesen, die Beitragsklasse, zu der es gehort, bezeichnet und die
Quote der Statt gefundenen Beschadigung (§. 47.) vermerkt werden.

Soweit die Sozietäkskasse, um namentlich der Vorschrift sub 1. zu genügen,
einer Nachweisung aus dem Hauptlagerbuche bedarf, muß sie sich dieselbe daraus
selbst entnehmen und ihr letzteres dazu vorgelegt werden.

6. 109. Die Sozietäkskasse muß monatlich einer ordentlichen Revisson
durch die Sozietätsdirekrion unterworfen werden, welche auch mindestens einmal
in sedem Jahre eine außerordentliche Revision derselben vorzunehmen hat.

d. 110. Die bei den Kämmereikassen befindlichen Sozietätsgelder wer-
den bei den von Seiten der Magistradte vorzunehmenden Revisionen mit wahr-
genommen.

111. Beschwerden über das Verfahren der Magistrate in Feuerso- Neriheen in

zietats- kngelegenheiten, oder Anfragen derselben sind unccht bei der Suttain Aturz uend
Direktion, in höherer Instanz aber bei dem Ober-Präsidenten der Provinz und
eventuell bei dem Minister des Innern und der Polizei anzubringen; Beschwer-
den, welche über die Sozietcts-Direktion selbst anzubringen und die Anfragen, welche
von dieser zu machen seyn möchten, gelangen gleichfalls zundchst an den Ober-
Präsidenten und in letzter Instanz an den Minister des Innern und der Polizei.

112. Für Sitreitigkeiten, welche über gegenseitige Rechte und Per-
bindlichkeiten zwischen der Sozietät und einem oder mehrerer Assoziirten entstehen,
verbleibt es bei dem ordentlichen Wege Rechtens, wenn der Streit sich auf die

H#e bezieht, ob der Cangeblich) Assozüirte rücksichtlich eines ihn betreffenden
randschadens überhaupt als zur Sozietät gehörig zu betrachten, oder aber

ihm überhaupt eine Brandschadenvergütung zu versagen sey oder nicht. Doch
versteht sich von selbst, daß auch in diesen Fadllen ein Kompromiß auf schieds-

richterliche Emscheidung nach weiterer Vorschrift der Gesetze zuldssig 5(To. 1898.)
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5. 113. Für alle übrigen Streitfälle außer den vorstehend bezeichneten,
namentlich bei Streitigkeiten über die Aufnahme der Taren oder der Brand-
schäden, über den Betrag der Feuervergütungsgelder, über die Zahlungsmoda-
litäten, über zu bezahlende Kosten und dergleichen, findet hingegen der ordent-
liche Rechteweg nicht Statt, sondern es steht dem betheiligten Interessenten, wel-
cher sich bei der Festsetzung der Sozietckts-Direktion nicht beruhigen will, nur
die Wahl zwischen dem Wege des Rekurses und der Berufung auf eine schieds-
richterliche Entscheidung zu. Ist aber diese Wahl einmal getroffen und auf dem
gewählten Wege bereits eine Entscheidung erfolgt; so kann hernach davon nicht
wieder abgegangen werden.

6 114. Der Rekurs geht nach §. 111. zundchst an den Ober-Präsi-
denten der Provinz und dann an den Minister des Innern und der Polizei,

dessen Entscheidung auf diesem Wege die endliche und rechtskräftige ist. Wer
aber die schiedsrichterliche Entscheidung in Anspruch nehmen will, muß die Be-
rufung darauf binnen einer Praklusivfrist von (6) sechs Wochen nach dem Em-
pfange der Festsetzung der Sozietckts-Direktion bei der letztern anbringen.

6. 115. Die schiedsrichterliche Behörde selbst soll aus drei Schiedsrich=
tern bestehen, wovon einer als Obmann fungirt. Den ersten Schiedsrichter
ernennt der mit der Sozietät in Streit befangene Interessent, den zweiten der
Magistrat, und zwar müssen beide aus der Zahl der Assozürten, großfährig und
untadelhaften Rufes sein, auch weder mit dem Provocanten, noch unter sich in
einem nach den Gesetzen die Zeugniß= Glaubwürdigkeit beeinträchtigenden Ver-
wandschafts-Verhältniß stehen. Den dritten Schiedsrichter, und zwar denjeni-
gen, welcher als Obmann eintrikt, hat die Sozietäkts-Direktion und zwar ledig-
lich aus der Zahl der im Regierungsbezirke mit Richtereigenschaft angestellten
Justizbeamten, zu ernennen, und diesem liegt die Protokollirung und Leitung der
(Verhandlung ob.

6G. 116. Diese Verbandlung muß bei Vermeidung der Nichtigkeit erge-
ben, daß beide Theile mit ihren Gründen gehört worden, und daß die Urkun-
den und Schriften, welche zur Sache gchören, vorgelegen haben. Ein Mitglied
des Magistrats vertritt dabei die Sozietdt.

6 117. Den Spruch sällen die beiden ersten Schiedsrichter, der drikke
tritt nur alsdann, wenn sene sich nicht über eine und dieselbe Meinung ver-

einigen können, als Obmann hinzu, um durch seine Stimme den Auseschlag
zu geben.

 118. Gegen einen solchen schiedorichterlichen Spruch findet nur die
Nichtigkeitsklage, wo solche durch den 9. 116. oder durch die allgemeinen Gesetze
zu begründen ist, und zwar alsdann vor dem ordemtichen Richter Statt, wel-
cher dabei cventuell zugleich, mit Vorbehalt der ordentlichen Rechtsmittel, in der
Sache selbst in erster Instanz zu entscheiden hat.

Die Michtigkeitsklage muß aber binnen einer Praklusiofrist von (10) zehn
Tagen nach Eröffnung des schiedsrichterlichen Spruchs anhängig gemacht werden.

 i·1—P
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6. 119. Außer dem Falle der Nichtigkeit findek gegen den schiedsrichter-
lichen Ausspruch weder Rekurs noch Appellation, noch sonst ein Rechtêmittel

Stat, sodern es geht solcher nach 10 Tagen in die unwiderrufliche Rechts-rast über.

é. 120. Die schiedsrichterlichen Verhandlungen müssen nach rechtekraf-
tiger Abmachung der Sache, wenn sie nicht nach 9. 118. an den ordentlichen
Richter gelangen, an die Sozietäts-Direktion eingesandt und in deren Archio
aufbewahrt werden.

. 121. Damit die Geschäftsführung der Feuersozietät möglichst erleich= Deisin,as
tert werde, soll jeder Kreis= oder Kommunalbeamte innerhalb des Kreises oder „elchendie
der Gemeinde, welcher er angehört, den Requisitionen, sowohl der Sozletäts-Ansoruch zu
Direktion, als der Magisträte zur Ausrichtung einzelner Geschäfte Folge zu lei= machen hat
sten verpflichtet sein.

122. Jeder in dem Regierungsbezirke Königsberg mit Richtereigen-
schaft angestellte Justizbeamte ist, wenn er in einer vor der schiedsrichterlichen
Behörde zu verhandelnden Sereitsache zum Obmann berufen wird, diesem Rufe
insoweit, als ihn bei erheblichen Behinderungsgründen seine vorgesetzte Behörde
nicht davon dispensirt, Folge zu leisten schuldig.

6. 123. Ferner soll jeder angestellte Baubeamte schuldig seyn, innerhalb
seines Geschäftskreises den Aufträgen der Sozietäkkts-Direktion und den Requi-
sitionen der Magistrdte zu Tax= oder Brandschaden-Aufnahmen, oder zu den

Revisionen, Folge zu leisten, und die vorgesetzte Regierung ihn nöthigen Falls
dazu anhalten.

6. 124. Sind dabei Reisen nöthig, so bezieht der Baubeamte die regle-
mentsmaßigen Diqten und Fuhrkosten, wie solche der Staat vergütet, in seinem
Wohnorte aber nur die Diaten seines Grades. .

6. 125. Jeder sachverständige Bauhandwerker ist verpflichtet, auf die
Aufforderung der Direktion, oder des für solche handelnden Magistrats, oder
auch des kompetenten Baubeamten in den Tarx= oder Brandschaden-Aufnahme-
Terminen sich einzufinden und als Sachverständiger zu fungiren, wofür er die ge-
setzlichen oder herkömmlichen Tagegelder bezieht. Leistet ein oder der andere
Bauhandwerker einer solchen Aufforderung nicht Folge, so soll zwar an seiner
Stelle ein anderer Sachverständiger zugezogen werden, der ungehorsam ausge-
bliebene Bauhandwerker aber nicht nur die dadurch entstehenden Mehrkosten

zahlen, sondern auch für allen Schaden haften, welcher durch seinen Ungehorsam
etwa herbeigeführt werden möchre.

. 126. Jeder Magistrat ist verbunden, die im §. 24. bemerkte Ausfül-
lung zu bewirken, auch die im #. 25. vorgeschriebenen Atteste, soweit nicht in
der Sache selbst Bedenken obwalten, auszustellen und die zu seiner desfalsigen

Information nöthigen Lokaluntersuchungen von Amtswegen vor zunehmen. 17(No. 1898.) . .
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6 127. Endlich soll auch jede öffentliche Behörde verpflichtet seyn, der
Sozietäts-Direktion jede von derselben erbetene und zu ihrem (der requirirten)
Behörde Geschäftskreise gehörige Auskunft, soweit nicht besondere gesetzliche Be-
denken entgegenstehen, zu ertheilen.

Hräben und . 128. Zu Prämien und Belohnungen für vorzüglich wirksam gewor-

Suschlhlun dene Brandhülfeleistungen, oder zum Ersatz außerordentlicher Beschädigungen,
Sozietät ge- soweit hierbei das gegenwärtige Reglement nicht entgegenstehr, soll allsährlich im

wähn. Etat eine bestimmte Summe auzgesetzt werden, über welche zu den gedachten
Zwecken die Feuersozietäts-Dircktion zu disponiren hat.

Die Feuersozietäts-Direktion ist auch berechtigt einzelnen Kommunen,
die dessen bedürfen, zur Anschaffung von Spritzen eine Beihülfe bis zu dem
Betrage von dreißig Prozent der Anschaffungskosten zu bewilligen.

Hiernach hat sich nun Jedermann, den es angeht, gebührend zu achten.

So geschehen Berlin, den 29. April 1838.

Friedrich Wilhelm.

v. Rochow.

Schema
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